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Verfassungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
14.12.2011 

Geschäftszahl 
B886/11 

Sammlungsnummer 
19598 

Leitsatz 
Keine Bedenken gegen die Regelungen des Stabilitätsabgabegesetzes; keine Unsachlichkeit der Beteiligung der 
Banken an Finanzierungsmaßnahmen zur Bewältigung der Finanzkrise; keine Unsachlichkeit der 
Bemessungsgrundlage durch Anknüpfen an die konsolidierte Bilanzsumme 

Rechtssatz 
Wenn der Gesetzgeber im Hinblick auf die von der Republik Österreich ergriffenen umfangreichen 
Bankenhilfspakete, Konjunkturpakete und andere Maßnahmen zur Bewältigung der Finanzkrise des Jahres 2008 
die Banken durch eine spezielle Abgabe an der Finanzierung der durchgeführten Maßnahmen beteiligen will, 
kann der VfGH das nicht als unsachlich erkennen. 
 
Ziel der Verbesserung der Finanzmarktstabilität und Gewinnung finanzieller Mittel für entsprechende künftige 
Staatsleistungen. Stabilitätsabgabe keine Strafe für eine riskante Geschäftsgebarung und auch kein Äquivalent 
für die "Systemrelevanz" eines Kreditinstituts. 
 
Keine Unsachlichkeit des Anknüpfens an die (modifizierte) Bilanzsumme; Bilanzsumme als geeignete 
Abbildung der Geschäftstätigkeit einer Bank; auch in anderen Ländern als Bezugsgröße für einschlägige 
Bankenabgaben gewählt. 
 
Keine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Aufschlüsselung der Bemessungsgrundlage "Bilanzsumme" nach 
Risikogesichtspunkten; Verminderung der Bilanzsumme um die gesicherten Einlagen (§93 BankwesenG) und 
Verzicht auf eine entsprechende Ausnahme für Pfandbriefe im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des 
Gesetzgebers. 
 
Weiters keine Bedenken gegen die progressive Ausgestaltung des Steuertarifs, die zur Steuerbefreiung von 
Kleinstkreditinstituten führt (kaum Beteiligung an der Auslösung der Finanzkrise, meist sektorale 
Problemlösungen) und große Kreditinstitute überproportional belastet. 
 
Einführung und Ausgestaltung der Stabilitätsabgabe Neuland für den Gesetzgeber; Regelung im internationalen 
Rahmen, in anderen Ländern bereits realisiert; im gegenwärtigen Zeitraum größerer rechtspolitischer Spielraum 
des Gesetzgebers. 
 
Dass die vom Gesetzgeber getroffene Regelung überhaupt untauglich wäre oder zu sachfremden, willkürlichen 
Ergebnissen führen würde, kann der VfGH nicht erkennen. 


